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§ 12 NÖ TG 2010 Nächtigungstaxen
 NÖ TG 2010 - NÖ Tourismusgesetz 2010

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 11.05.2022

(1) Abgabenform

Die Nächtigungstaxe ist eine gemeinschaftliche Landesabgabe. Die Einhebung dieser Abgabe besorgen die Gemeinden

im übertragenen Wirkungsbereich.

(2) Aufteilung der Abgabenerträge

35 % der Einnahmen aus der Nächtigungstaxe gebühren der Gemeinde und 65 % des Abgabenertrages sind für das

Land Niederösterreich vorgesehen.

(3) Zweckwidmung

a) Die Ertragsanteile der Gemeinde aus der Nächtigungstaxe sind zur Weiterentwicklung und Förderung des

Tourismus zu verwenden. Hierüber ist die Gemeindebevölkerung gemäß § 9 lit.d) einmal jährlich in schriftlicher

Form zu informieren. Dem Tourismusverband und der regionalen Tourismusdestination ist auf Verlangen

Auskunft zu erteilen.

b) Die Ertragsanteile des Landes Niederösterreich aus der Nächtigungstaxe sind für Maßnahmen zur

Weiterentwicklung, Förderung und Vermarktung des landesweiten und des regionalen Tourismus zur Verfügung

zu stellen.

(4) Abgabenpflicht

a) Der Abgabenp icht unterliegen alle Personen, die im Gebiet einer Gemeinde des Landes Niederösterreich in

Gästeunterkünften nächtigen (Gast).

b) Gästeunterkünfte sind Unterkünfte, die unter der Leitung oder Aufsicht des Unterkunftgebers oder eines von

diesem Beauftragten stehen und der Unterbringung von Gästen zum vorübergehenden Aufenthalt dienen,

insbesondere

- im Rahmen der gewerblichen Beherbergung,

- im Rahmen der Privatzimmervermietung im Sinne des Artikel III der Bundes-Verfassungsgesetznovelle 1974,

BGBl. Nr. 444/1974,

- in Kur- und Erholungsheimen,
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- in Sonderkrankenanstalten in nach dem NÖ Heilvorkommen- und Kurortegesetz, LGBl. 7600, anerkannten

Kurorten,

- in Ferienwohnungen,

- auf Campingplätzen oder

- im Rahmen der entgeltlichen Überlassung sonstiger Privatunterkünfte bzw. Zimmer.

(5) Befreiungen

Von der Entrichtung der Nächtigungstaxe sind befreit:

a) Personen bis zum vollendeten 15. Lebensjahr,

b) Personen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, wenn sie in Jugendherbergen, Jugend- oder Erholungsheimen oder

in Ferienlagern, die von einer inländischen Wohlfahrtseinrichtung oder einer inländischen Jugendorganisation

betrieben werden, nächtigen,

c) Personen, die aus Anlass des Schulbesuches nächtigen,

d) Personen, die in Ausübung des militärischen Präsenzdienstes oder des Zivildienstes nächtigen,

e) Personen, die als Lehrling gemäß § 1 des Berufsausbildungsgesetzes oder als Lehrling gemäß § 2 der NÖ Land-

und forstwirtschaftlichen Berufsausbildungsordnung 1991, LGBl. 5030, nächtigen,

f) Personen, die als Fremde in Österreich gemäß Asylgesetz 2005 einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt

haben und in Gästeunterkünften nächtigen,

g) Personen in Gästeunterkünften nach einem ununterbrochenen Aufenthalt von zwei Monaten,

h) Personen, die in stationären P egeeinrichtungen im Sinne des § 47 NÖ Sozialhilfegesetzes 2000, LGBl. 9200,

nächtigen,

i) Personen, die in Schutzhütten im Sinne des § 111 Abs. 2 Zi er 2 Gewerbeordnung 1994 mit überwiegendem

Lagerbetrieb nächtigen.

Personen, die eine Befreiung von der Abgabenp icht beanspruchen, haben die hiefür maßgeblichen Umstände

nachzuweisen.

(6) Abgabenhöhe

a) Die Höhe der Nächtigungstaxe beträgt für Gemeinden folgender Ortsklassen pro Person und

Nächtigung:

 

Ortsklasse I –

Kurorte:

€ 2,20

Ortsklasse I: € 1,50

Ortklasse II -

Kurorte:

€ 1,30

Ortsklasse II: € 1,00

Ortsklasse III: € 0,50
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b) Die Landesregierung hat die im Abs. 6 lit.a) genannten Beträge jeweils zu Beginn eines Kalenderjahres

entsprechend der Änderung des von der Statistik Austria kundgemachten Verbraucherpreisindexes 2010 oder

eines an seine Stelle tretenden Index durch Verordnung anzupassen. Als Bezugsgröße dient die für den Monat

Jänner verlautbarte endgültige Indexzahl. Eine erste Anpassung ist anhand eines Vergleichs der für den Monat

Jänner des Jahres 2014 mit der für den Monat Jänner 2013 verlautbarten Indexzahl durchzuführen. Die neuen

Beträge sind nach mathematischen Rundungsregeln auf volle zehn Centbeträge zu runden.

(7) Abgabenerhöhung

Die Landesregierung kann auf Antrag der Gemeinde (Gemeinderatsbeschluss) durch Verordnung für das Gebiet einer

Gemeinde die Nächtigungstaxe bis zum 2-fachen der in Abs. 6 bestimmten Nächtigungstaxe erhöhen, sofern

a) die Aufwendungen für die Besorgung ihrer Aufgaben auf dem Gebiet des Tourismus höher sind als die

durchschnittlichen Aufwendungen der vorangegangenen fünf Jahre und

b) die Gemeinde direkt oder indirekt an der regionalen Tourismusdestination beteiligt ist.

Vom Abgabenmehrertrag ist für die Gemeinde ein Anteil von 35 % und für das Land Niederösterreich ein Anteil

von 65 % vorgesehen.

(8) (entfällt)

(9) Abgabenschuld, Fälligkeit, Entrichtung, Einhebung, Abfuhr

a) Die Festsetzung der vom Gast im Sinne des Abs. 4 zu entrichtenden Nächtigungstaxe erfolgt durch

Selbstberechnung gemäß der Bundesabgabenordnung.

b) Die Abgabenschuld beginnt mit der ersten und endet mit der letzten Nächtigung, spätestens jedoch nach 60

unmittelbar aufeinander folgenden Nächtigungen. Mit der letzten Nächtigung entsteht der Abgabenanspruch und

ist die Abgabe fällig. Der Gast hat die Nächtigungstaxe spätestens am Tag der Fälligkeit an den Unterkunftgeber zu

entrichten. Bei entgeltlicher Beherbergung ist die Nächtigungstaxe gesondert in Anrechnung zu bringen; es ist

gleichgültig, ob dieses Entgelt vom Gast selbst oder durch Dritte für diesen geleistet wird.

c) Der Unterkunftgeber ist verp ichtet, die Nächtigungstaxe vom Gast im Sinne des Abs. 4 für die Gemeinde

einzuheben (Einhebungsp ichtiger). Mit der Entrichtung der Nächtigungstaxe an den Unterkunftgeber wird dieser

Schuldner. Der Unterkunftgeber hat bis zum 15. des Folgemonats die im vorangegangenen Monat eingehobenen

Nächtigungstaxen an die Gemeinde ohne weitere Aufforderung abzuführen.

d) Die Gemeinden haben für jedes Kalendervierteljahr jeweils bis zum 15. der Monate Februar, Mai, August und

November eines jeden Jahres den eingehobenen Anteil des Landes am Abgabenertrag der Nächtigungstaxen

gemäß Abs. 2 an das Amt der Niederösterreichischen Landesregierung abzuführen.

(10) Pauschalierung

a) Bei mehrmaligem vorübergehendem Aufenthalt von derselben Person während eines Kalenderjahres in derselben

Gästeunterkunft oder auf demselben Campingplatz kann der Unterkunftgeber (Betreiber eines Campingplatzes)

die Nächtigungstaxe in pauschalierter Form innerhalb der Abfuhrfrist gemäß Abs. 9 lit.b) abrechnen und abführen,

wobei eine Aufenthaltsdauer von zwei Monaten im Kalenderjahr zugrunde zu legen ist.

b) An den Abfuhrfristen zwischen Unterkunftgeber und Gemeinde bzw. Gemeinde und dem Amt der

Niederösterreichischen Landesregierung ändert sich nichts.

(11) Haftung

Der Unterkunftgeber haftet für die Entrichtung und Abfuhr der Nächtigungstaxe.



(12) Aufzeichnungen

a) Der Unterkunftgeber hat Aufzeichnungen zu führen. Diese Aufzeichnungen müssen eine möglichst einfache,

kostensparende und vollständige Einhebung der Nächtigungstaxe sicherstellen. Jedenfalls haben die

Unterkunftgeber zugleich mit der Abfuhr der Nächtigungstaxe an die Gemeinde über die Zahl der beherbergten

Personen, die Zahl der abgabep ichtigen und der nicht abgabep ichtigen Nächtigungen, sowie die sich daraus

ergebenden Abgabenbeträge Meldung zu erstatten. Für diese Meldungen sind die von der Gemeinde zur

Verfügung zu stellenden Unterlagen oder, nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten, die elektronische

Datenübermittlung zu verwenden. Diese Angaben bei der Abrechnung stellen eine Abgabenerklärung dar.

b) Unterkunftgeber, die Betreiber eines Campingplatzes sind, haben ein Verzeichnis der Unterkünfte, die länger als

zwei Monate in der Saison am Campingplatz auf- oder abgestellt werden, zu führen, aus dem der über die

Unterkunft Verfügungsberechtigte, sofern vorhanden, ihr Kennzeichen, der Tag der Aufstellung und der Tag der

Entfernung der Unterkunft, hervorgehen.

(13) Kontrolle durch die Gemeinde

Die Gemeinde hat die ordnungsgemäße und vollständige Einhebung der Nächtigungstaxe durch die Unterkunftgeber

zu überwachen. Zu diesem Zweck hat die Gemeinde jedenfalls Aufzeichnungen über die von jedem einzelnen

Unterkunftgeber abgerechneten Taxenbeträge zu führen. Diese Angaben bei der Abrechnung stellen eine

Abgabenerklärung dar. Die Gemeinden im übertragenen Wirkungsbereich sind verp ichtet, bei der Ermittlung der für

die Abgabenp icht und Abgabenhöhe maßgebenden Umstände mitzuwirken. Die Unterkunftgeber haben der

Gemeinde die der Berechnung dienlichen Nachweise vorzulegen und alle diesbezüglichen Auskünfte zu erteilen.

(14) Kontrolle durch das Land Niederösterreich

Die Landesregierung ist berechtigt, die ordnungsgemäße und vollständige Einhebung der Nächtigungstaxe durch die

Unterkunftgeber zu überprüfen und die Mitwirkung der Gemeinden zu überwachen. Die Unterkunftgeber haben den

Organen des Amtes der Niederösterreichischen Landesregierung die der Berechnung dienlichen Nachweise

vorzulegen und alle diesbezüglichen Auskünfte zu erteilen.
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